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Die „schwarze Null“ steht – der Ausgleich zwischen Haushaltskonsolidierung 
und inhaltlicher Schwerpunktsetzung gelingt Dank solider Finanzplanung 
 
Mit der Mipla 2016 - 2020 führt die Niedersächsische Landesregierung ihr finanzpolitisches 
Konzept, spätestens im Jahr 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, 
zum Ziel und sichert es nachhaltig ab.  
 
Bereits 2018 – und damit zwei Jahre früher als bisher geplant und nach den Vorgaben des 
Grundgesetzes gefordert – erreicht Niedersachsen einen Haushaltsausgleich ohne 
Nettoneuverschuldung.  
Das Land hat zum Ende des Planungszeitraums und erstmals in der Geschichte des Landes 
kein strukturelles Defizit.  
 
Niedersachsen erreicht das Ziel einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung durch einen 
entschlossenen Sanierungskurs und eine vorausschauende Mittelbewirtschaftung. Auch die 
Entwicklung der Steuereinnahmen und das niedrige Zinsniveau haben den 
Konsolidierungskurs positiv begünstigt. Gleichzeitig hat das Land aktuelle Entwicklungen im 
Blick behalten und politischen Handlungsspielraum für eine inhaltliche Priorisierung 
geschaffen. So mündet der Defizit-Sinkflug bereits 2018 in einen ausgewogenen 
Haushaltsausgleich ohne neue Schulden aber auch ohne „Kahlschlag“-Politik in zentralen 
Zukunftsfeldern.  
 
Die Bewältigung des Flüchtlingszustroms von der ersten Aufnahme und Unterbringung bis zur 
erfolgreichen Integration wirkt sich unmittelbar und in erheblichem Maß auf die vorhandenen 
personellen und finanziellen Ressourcen des Landes und der Kommunen aus. Dabei steht 
außer Frage, dass Schutzsuchende in Niedersachsen die erforderliche Hilfe erhalten und 
Belastungen der Kommunen abgefedert werden. Um dies zu erreichen, hat das Land seine 
Ausgaben enorm aufgestockt.  
 
In 2015 erhielten die Kommunen bereits rund 534 Millionen Euro im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen – einschließlich der Mittel für die Betreuung 
unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer. In 2016 wird dieser Betrag unter 
Berücksichtigung einer Vorauszahlung für die Jahre 2017 und 2018, der Erhöhung der 
Kostenabgeltungspauschale auf 10.000 Euro sowie der Verkürzung des 
Berechnungszeitraums bereits insgesamt rund 856 Millionen Euro betragen. Hinzu kommen 
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weitere rund 188 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Betreuung unbegleiteter 
minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer. 2017 werden hierfür rund 272 Millionen Euro 
und 2018 rund 198 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.  
 
Stand bislang die schnelle und angemessene Unterbringung der Flüchtlinge im Vordergrund, 
rückt mittlerweile das Ziel der erfolgreichen Integration stärker in den Fokus. Die 
Landesregierung ist überzeugt: Eine erfolgreiche Integration erfolgt insbesondere über die 
Sprache. Daher hat sie beschlossen, die Anfang Juli vom Bund zugesagten Mittel der 
Integrationspauschale weitgehend in eine breit angelegte Sprachförderoffensive fließen zu 
lassen. Insgesamt werden in den nächsten beiden Jahren für Integration und Sprachförderung 
mehr als 430 Millionen Euro ausgegeben. 
 
Damit wird Niedersachsen in diesem und den beiden nächsten Jahren zusammen mehr als 
4,9 Milliarden Euro für vielfältige Maßnahmen zur Bewältigung des Flüchtlingszustroms zur 
Verfügung stellen und so den Weg für eine erfolgreiche Integration ebnen.  
 
Trotz des entschlossenen Sanierungskurses und der stark gestiegenen Ausgaben zur 
Bewältigung des Flüchtlingszustroms wird die eingeschlagene Strategie zukunftsweisender 
Investitionen konsequent fortgesetzt.  
 
Niedersachsen investiert in die Gesundheitsversorgung. Über den Planungszeitraum bis 2020 
werden insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro in den Krankenhausbau fließen.  
 
Auch im Bildungsbereich investiert die Landesregierung nachhaltig. Vom weiteren Ausbau im 
Ganztagsschulbereich über die Stärkung der Inklusion hin zu einer 100 Prozent 
Unterrichtsversorgung an allgemeinbildenden Schulen sowie der schulischen Sozialarbeit und 
Förderung im frühkindlichen und vorschulischen Bereich werden umfangreiche Mittel und 
Ressourcen zur Verfügung gestellt. Allein für die Verbesserung der Unterrichtsversorgung an 
allgemein bildenden Schulen werden in den beiden kommenden Jahren insgesamt 2.160 neue 
Lehrerstellen geschaffen. Weitere 160 Stellen werden für das erfolgreiche Sprach- und 
Integrationsprojekt „SPRINT“ für Jugendliche mit Fluchtgeschichte an den berufsbildenden 
Schulen eingerichtet.  
 
Weiterhin hat die Landesregierung ein Bauunterhaltungspaket in Höhe von 150 Millionen Euro 
zur Stärkung der öffentlichen Infrastruktur beschlossen. Diese Gelder fließen in den Erhalt der 
Landesstraßen, in den Bauunterhalt sowie energetische Sanierungsmaßnahmen und leisten 
einen wichtigen Beitrag zum Abbau des bestehenden Sanierungsstaus und dem Erhalt und 
der Sicherung von Landesvermögen.    
 
Die Kernbotschaft ist eindeutig: 
Mit der Mittelfristigen Finanz- und Aufgabenplanung 2016 - 2020 bildet Niedersachsen einen 
großen finanzpolitischen Erfolg ab. Trotz großer aktueller Herausforderungen und ohne 
Verzicht auf notwendige Zukunftsinvestitionen erreichen wir erstmals in der Geschichte des 
Landes einen Haushaltsausgleich ohne Nettokreditaufnahme, ohne strukturelles Defizit und 
ohne verbleibende Deckungslücken. Der finanzpolitisch notwendige Dreiklang ist geschafft 
und die Einhaltung der Schuldenbremse gesichert. 
 
Auch im Ländervergleich ist dies eine bemerkenswerte Leistung, auf die Niedersachsen 
zurecht stolz sein kann. 

            
Stephan Weil        Peter-Jürgen Schneider 
Niedersächsischer Ministerpräsident    Niedersächsischer Finanzminister 
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